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werden. Im wirksamen Flächennutzungsplan wird die Fläche bislang als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. 

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu den o. g. Bauleitplanungen wie folgt Stellung: 

 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 

vom 13. Juli 2010 (LEP 2010, Amtsblatt Schl.-H. S. 719), dem Entwurf der Fortschreibung 

des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Bekanntmachung des Ministeri-

ums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-

Holstein vom 17. November 2020 - Amtsbl. Schl.-H. 1621) und dem Regionalplan 2004 für 

den Planungsraum II (alt). 

 

Die Gemeinde Lensahn gehört nach den Festlegungen des Regionalplans II als Unter-

zentrum zu den Siedlungsschwerpunkten. Der Plangeltungsbereich befindet sich außer-

halb des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes.  

 

Nach Ziffer 3.6.1 Abs. 2 LEP-Fortschreibung 2020 haben die Schwerpunkte für den Woh-

nungsbau eine besondere Verantwortung für die Deckung des regionalen Wohnungsbe-

darfs und haben entsprechend ihrer Funktion ausreichenden Wohnungsbau zu ermögli-

chen. 

 

Bei der Wohnbauentwicklung hat darüber hinaus nach Ziffer 3.9 Abs. 4 LEP-Fortschrei-

bung 2020 grundsätzlich die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung.  

 

Die Gemeinde Lensahn hat bereits 2017 die bestehenden Bauflächenpotenziale untersu-

chen lassen. Derzeit wird ein erneuter Abgleich vorgenommen. Es bestehen laut Begrün-

dung aber grundsätzlich keine ausreichend großen Innenbereichsflächen zur Deckung des 

vorhandenen Bedarfs zur Verfügung. Konkrete Aussagen zu möglichen Alternativflächen 

sind jedoch in den Planunterlagen bislang nicht enthalten und sollten ergänzt werden. 

Auch der Kreis Ostholstein weist in seiner Stellungnahme vom 04.06.2021 auf die noch zu 

konkretisierende Alternativenprüfung hin. 

 

Nach Ziffer 3.9 Abs. 3 LEP-Fortschreibung 2020 soll die Inanspruchnahme neuer Flächen 

landesweit reduziert werden. Bis 2030 soll die tägliche Flächenneuinanspruchnahme in 

Schleswig-Holstein durch Siedlungs- und Verkehrsflächen auf unter 1,3 Hektar pro Tag 

abgesenkt werden.  




